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Satzung des Vereins Prignitz Herold 
                    Verba docent, exempla trahunt!
                       (Worte belehren, Beispiele reißen mit)

Präambel
Seitdem im ausgehenden 19. Jahrhundert das Wappen wieder einen ihm gebührenden Stellenwert im Leben 
der Deutschen fand, fehlte es nicht an Versuchen, einem weiteren deutschen Anhängerkreis der Heraldik, 
diese Wissenschaft fassbar und anschaulich vorzustellen. Man ging dabei auf verschiedenen Wegen und nach 
ungleichen Zielen, Zeitströmung und persönliche Ansichten haben die Richtung bestimmt. Viele dieser 
Ansichten sind heute nicht mehr zeitgemäß und entsprechen nicht mehr den gesellschaftlichen 
Gegebenheiten und Erfordernissen der Menschen des 3.Jahrtausend. Dem neuen Versuch, der in der Prignitz 
seine Wanderung antritt, wollen diese Geleitworte nicht ein Heroldsruf sein, sie wollen den Blick des Lesers, 
den Blick des an der Arbeit des Vereins interessierten Bürgers, des Mitgliedes auf einige Tatsachen 
hinlenken, die bei der Beschäftigung mit der Heraldik, aus Vereins-Sicht, zu beherzigen sind. Dieser junge 
Verein, wohl die erste Neugründung des 3. Jahrtausend, tritt jedem Alleinvertretungsanspruches eines 
anderen heraldischen Vereins energisch entgegen und gleichzeitig werben wir für ein freundschaftliches 
Miteinander der Heraldik Vereine untereinander. Zu keinem Zeitpunkt gab auf dem Gebiet der BRD ein 
zentrales Wappenregister, eine zentrale Stelle, die eine Wappenrolle herausgab, Seit den Anfängen des 
Wappenwesens vollzogen sich Annahme, Änderung und Übertragung von Wappen völlig ohne 
Einflussnahme der Obrigkeit, sondern nur auf privatrechtlicher Grundlage und dies immer sehr erfolgreich. 
Diese Tatsache anzuerkennen, ermöglicht erst den freundschaftlichen Austausch der Heraldik Freunde .Aus 
diesem Grunde gibt es heute eine Vielzahl von Wappenrollen, auch mit sehr unterschiedlicher Qualität. 
Deshalb bestehen, eine Reihe von heraldischen Vereinen nebeneinander, jede Einmischung der Obrigkeit, 
jede Bevormundung des Wappenbürgers scheiterte in unserer Geschichte bisher. Jeder Verein ist deshalb auf 
die Bewertung seiner Tätigkeit durch die Öffentlichkeit angewiesen. Oft wird diese Bewertung 
ausschließlich auf Grund der Eintragungsqualitäten von Wappen in der Vereinswappenrolle erfolgen und 
nicht auf den wissenschaftlichen Apparat des Vereins, der dazu unabdingbar notwendig ist, ausgeweitet und 
auch andere Veröffentlichungen des Vereins werden nicht richtig wahrgenommen.

Ein heraldischer Verein ist mehr als nur ein Wappenrollenherausgeber.

Prignitz Herold. e.V.  ist der Name eines heraldischen & genealogischen Vereins, der im Landkreis Prignitz 
der BRD im Jahre 2008 von Lehrlingen des OSZ unter Leitung ihres Lehrers des Studienrat Ingo Bodin, 
gegründet wurde und der seine Vereinsarbeit über die Grenzen der historischen Landschaft Prignitz und der 
politischen Einheit Landkreis hinaus ausweitet. Im Selbstverständnis der Vereinsmitglieder ist deshalb der 
Begriff " Prignitz" im Vereinsnamen keine Beschränkung des Tätigkeitsbereiches, sondern nur eine Angabe 
des Ursprungsgebietes des Vereins, ohne die Bedeutung der Wahl der Stadt Perleberg-" der Perle der Prignitz 
", als Vereinssitz in Abrede zu stellen. Die Mitglieder sind sehr stolz darauf, aus ihrem Vereinshaus heraus, 
auf das steinerne Wahrzeichen der Inselstadt in der Stepenitz blicken zu können- den Perleberger-Roland und 
gaben deshalb der Vereinswappenrolle den Namen des Wahrzeichens  Roland Wappenrolle Perleberg. Auch, 
der vom Verein als Auszeichnung, geschaffene Rolandorden geht auf den steinernen Roland vor dem 
Vereinsgebäude zurück und knüpft nicht an die Traditionen des Vereines "Roland" im 20.Jahrhundert an, von 
dessen Tätigkeit sich dieser Verein klar abgrenzt. Der Verein möchte Gemeinden im Land Brandenburg und 
insbesondere in der Prignitz zur Annahme von Gemeindewappen raten und  Hilfe gewähren. Wir fühlen uns 
der europäischen Verständigung der Völker sehr verbunden. Der Name " Prignitz " geht auf das slawische 
Wort "pregynica" zurück und bedeutet in etwa " undurchdringlicher Wald " .Soweit eine Erläuterung des 
ersten Bestandteil des Vereinsnamens und der Motive der Vereinsnamenswahl " Prignitz ".Auf die 
namentliche Unterscheidung von anderen bereits bestehenden heraldischen Vereinen machten wir dadurch 
schon am Beginn mit dem Zusatz " Prignitz "deutlich. Der Namensbestandteil „Herold“ verbindet uns jedoch 
mehr mit diesen Körperschaften, mehr als der Name" Prignitz", als geografischer Begriff uns trennen möge. 
Unser Auge muss sich eingewöhnen, manches Vorurteil in uns muss fallen, bis wir die Maßstäbe der 
Zusammenarbeit verstehen lernen. 
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In varietate concordia- Eintracht in der Verschiedenheit- der Wahlspruch der EU dürfte auch für die Heraldik 
Vereine in Europa gelten.

Der Herold, ahdt.heriwalto, war im Mittelalter Ausrufer und auch Bote. Bekanntlich verkünden Boten eine 
Meinung zu einem Sachverhalt, über den Ursprungsort der Meinungsbildung hinaus. Sie tragen eine 
Botschaft in die Welt.

Welche Botschaft möchten wir aus dem undurchdringlichen Wald, auch und besonders mit modernen 
Medien, senden?

1. Herolde waren und sind ausgezeichnete Kenner ihres Faches, der Heraldik.
2. Herolde waren und sind Förderer des Wappenwesens.
3. Herolde verhelfen den Teilnehmern eines Wettbewerbes zur Einhaltung der Regeln, dokumentieren den 
Wappengebrauch und bewahren ihn so vor dem Vergessen. Herolde verschaffen kein Wappen, helfen jedoch 
mit heraldischen Hinweisen bei der Annahme aus eigenem Recht und verleihen deshalb auch keine 
Wappenrechte. 

Für uns sind Wappen, im eigentlichen Sinne, ein ganz selbständiges Erzeugnis der europäischen Kultur im 
hohen Mittelalter, die Einengung auf die reine westeuropäische Wappenkultur lehnen wir ab. Zeichen, 
welche vor dem Mittelalter entstanden sind, fassen wir nicht als Wappen auf, regen jedoch gern den Begriff 
über eine Diskussion zur Begriffserweiterung an. Das Wort " Wappen " ist von dem althochdeutschen Wort " 
wafen "- Waffen abgeleitet und wird in allen slawischen Sprachen dagegen abgeleitet vom Begriff "Erbe". 
Das Wort "herb " für Wappen stammt aus dem deutschen Wort " Erbe " und ist in alle slawischen Sprachen 
übergegangen. Sowohl Waffen, als Abwehrwaffe aufgefasst, als auch das Erbe, gelten für Europäer demnach 
als Ursprung des Sinns des Wortes und spiegeln die Erscheinung Wappen in seinen zwei gleichen Seiten 
wieder. Die Heraldik dürfte beiden Worterklärungen gerecht werden, ohne eine über die andere zu stellen. 
Auch die Stigmatisierung der Heraldik, als nur Hilfswissenschaft, wird der Rolle der Heraldik nur in 
Ansätzen gerecht, es ist für uns, eine gleichberechtigte Teildisziplin der Wissenschaft, wie andere 
Teildisziplinen auch. Die äußere Kultur, die sich in der Erscheinung Wappen seit Beginn spiegelt, liegt weit 
hinter uns, von den sittlichen Werten, die in diesem Kreise galten, hat sich in fast tausendjähriger 
Entwicklung das Meiste von Grund aus umgestaltet, es ist jedoch noch vorhanden und lebt in jedem neu 
angenommen Wappen fort.

Der zweite Umstand, welcher Verständnis und richtige Anwendung der Wappen uns ,nicht mehr im 
Mittelalter lebenden Zeitgenossen, besonders erschwert , ist die Tatsache, auf die bereits der 
Staatsarchivdirektor und Universitätsprofessor Geheimrat Dr. Dr. h.c. F. Philippi 1922 hinwies:

"Das Wappenwesen ist eine Erscheinung der Kultur-,nicht aber der Rechtsgeschichte." 

Die Begriffsbestimmung " Wappenrecht " wird der Jahrhunderte alten Gewohnheit der Wappenannahme und 
Weitergabe nur sehr unvollkommen gerecht. Ein kodifiziertes Wappenrecht für alle Bürger hat es nicht 
gegeben und wird es nicht geben. Das Wappen unterliegt keinem Sonderrecht, sondern Wappen sind 
Bestandteil der allgemeinen Rechtsgrundsätze und deshalb mit diesen, auch dem Wandel der Grundsätze 
zwingend unterworfen. Das Führen der Wappen wird heute analog  des Schutzes des Namens gesichert, der 
Verein leitet daraus jedoch für sich nicht, die Verpflichtung ab, jede gesetzliche mögliche Führung von 
Ordensnamen, Künstlernamen auch als Begründung für Eintragungen in seine Wappenrolle anzuerkennen. 
Der Verein bewertet Gesetze selbstverständlich nicht, lehnt jedoch  jede Einflussnahme Dritter, auf seine 
vereinsinternen Regeln der Wappenregistrierung, entschieden ab. Wir können keine allgemeinverbindlichen 
Maßstäbe für Wappenherstellung, Wappenführung setzen, jedoch in unserem Verantwortungsbereich auf die 
Einhaltung alter heraldischer Regel achten, damit die Qualität der Wappenführung insgesamt heben. Dies 
versuchen wir, in Artikeln unserer Satzung der Roland Wappenrolle Perleberg (RWP) umzusetzen, sie ist 
untrennbarer Bestandteil der Vereinsarbeit und trotzdem nicht Selbstzweck. Eine (indirekte) behördliche 
Anerkennung der RWP- Satzung wurde dem Prignitz Herold e.V. dadurch zuteil, dass die Vereinssatzung mit 
Aussagen zur Wappeneintragung, als eine besonders hervorgehobene Aufgabe des Vereins, bereits in der 
vom Gericht Neuruppin genehmigten Erst- Vereinssatzung mit erfasst wurde. So ist es dem Vorstand 
ermöglicht, jeden Wappenbrief des Vereins, durch eine Unterschriftsbeglaubigung, vor einem Notar 
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zusätzlich Gewicht zu geben. Diese Satzung gewährleistet, dass der Herold des Vereins, der die 
Verantwortung für die Eintragungen in der RWP trägt, einem nach § 30 BGB unabhängigem Organ vorsteht, 
welches von den Zufälligkeiten vereinsinterner Entwicklungen unberührt bleibt und über eine den 
Rechtsprechungsorganen ähnliche Unabhängigkeit und Erfahrung verfügt und trotzdem in Endkonsequenz 
dem Mitgliederentscheid unterworfen wird. Dieser Punkt, der letztendlichen Mitgliederentscheidung in 
Fragen der Wappenregistrierung, als Satzungsvorgabe ist im deutschen Sprachraum bisher einmalig. In 
diesem Sinne ist jedes Vereinsmitglied ein mitentscheidender Herold.

Für uns ist Wappendarstellung eine Kunst der Darstellung. Der Prignitz Herold bekennt sich zur Einhaltung 
der "heraldischen Regeln ", welche sich in den Jahrhunderten bis heute grundsätzlich bewährt haben. An 
diesem Anspruch möchten wir unsere Roland Wappenrolle Perleberg und die darin vollzogen Eintragungen 
messen lassen, aus diesem Grunde finden sich klare Vorgaben des Wappenrollenstatutes im Hinblick der 
Qualität der Darstellung und größte mögliche Freiheit der Stifter in der Festlegung der Führungsberechtigung 
für sein eigenes Wappen.

Wer Traditionen am Leben erhalten möchte, sollte selber Traditionen schaffen:
Mit unserer Auszeichnung: "Wappenkönig " schufen wir auch die Möglichkeit, solche hervorragenden 
Künstler durch den Verein zu ehren, für die Wappendarstellung eine Kunst ist, ohne dem Ausgezeichneten 
etwa, die im alten Staats- System( Heroldsämter) vorgesehene, Einwirkung auf Wappeneintragungen im 
Verein zu eröffnen. Die Gestaltung neuer Wappen erfolgt heute noch immer nach traditionellen Regeln, die 
bis ins Mittelalter zurückreichen. Es ist deshalb berechtigt zu sagen, der Verein ist in seinen Ansichten zur 
Wappendarstellung wertkonservativ und konservativ fordern wir auch eine wissenschaftlich ausgerichtete 
Familienforschung des einzelnen Wappenbürgers vor der Stiftung. Erst an deren Ende, kann in der Regel, die 
Stiftung eines Wappens stehen. Der Verein kann jedoch weder eine solche individuelle Familienforschung 
betreiben, noch die Ergebnisse rechtsverbindlich bewerten. Wir können jedoch Hilfestellungen geben. In der 
Gegenwart der häufigste Anlass zur Schaffung eines Familienwappens, ist die Erreichung eines bestimmten 
Abschlusses in der Erforschung der Familiengeschichte, deshalb sind wir im Selbstverständnis der 
Mitglieder, auch ein genealogischer Verein. Für die Mitglieder ist die Annahme eines Wappens ein 
Persönlichkeitsrecht des Einzelnen, dessen Handlungen: Wappen-Stiftung,- Führung und -Weitergabe in der 
Hoheit des Wappenbürgers stehen. Der Verein, der Stifter und jeder Staatsbürger unterliegt deutschem Recht, 
egal aus welchem Land der Stifter kommen möge. Juristische Sonderrechte für Wappen bestehen in 
Deutschland nicht. Den Eindruck solcher Existenz zu erwecken, solche besonderen Rechte gäbe es, wäre der 
falsche Weg- meinen wir.

Der Verein betreibt nur gemeinnützige und wissenschaftliche Zwecke und steht allen Menschen unabhängig 
der Nationalität, Religion und politischer und sexueller Orientierung offen. Der Verein betrachtet es als 
besondere Aufgabe, Jugendliche mit der Geschichte allgemein und dem Heroldswesen im besonderem 
vertraut zu machen.

Distanz zu Zeichen und Symbolen aus der Zeit von 1933 bis 1945 und der kommunistischen Diktatur ist für 
uns selbstverständlich, dies schließt eine wissenschaftliche Betrachtung nicht aus. Ebenso ist es für uns 
selbstverständlich Distanz zu Zeichen und Symbolen zu wahren, die von totalitären Systemen und 
Institutionen der Vergangenheit und Gegenwart geschaffen und genutzt wurden oder werden. In wieweit 
Zeichen darüber hinaus einer Diktatur dienten, muss im Einzelfall einer Prüfung unterzogen werden.

Um mit den Mitgliedern des Vereins und Freunden der Heraldik und interessierten Fragestellern ins 
Gespräch zu kommen, unterhält der Verein ein kostenloses Internetforum. Durch die Schaffung von 
Unterforen, gestatten wir anderen, gemeinnützigen befreundeten Vereinen die Mitarbeit in unserem Forum. 
Wenn wir mit Nichtvereinsmitgliedern über das Netz ins Gespräch kommen, möchten wir dies erst recht mit 
den Mitgliedern tun, der gute alte Brief, soll in der Vereinsarbeit zurückgedrängt und der modernen 
Nachrichtenübermittlung Tür und Tor im Verein geöffnet sein. Wir mögen für die Funktionsträger im Verein 
Namen mit Traditionsbezug gewählt haben, für die Kommunikation zwischen uns und der Heraldik Welt und 
anderen Vereinen möchten wir als junger dynamischer Verein wahrgenommen werden. Diesem Ziel dienen 
auch Veröffentlichungen des Vereins.
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 § 1  Name und Zweck des Vereins

Der am 3. Juli 2008  in der Prignitz  zu  Perleberg gegründete Verein "Prignitz Herold", dem durch den Be- 
scheid des Amtsgerichtes Neuruppin vom  03.02.2009 unter Aktenzeichen VR 3982 NP mit  der laufenden 
Nummer 1 die Rechte einer juristischen Person zu erkannt wurden, hat seinen Sitz in Perleberg und setzt sich 
zum Ziel, Heraldik als Kunst und Wissenschaft, Genealogie und  andere  verwandte Wissenschaften  zu 
 pflegen und eine internationale Verbindung  unter den Freunden dieser Fächer herzustellen. Der Prignitz 
Herold e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke  im  Sinne des Abschnittes 
'Steuer-begünstigte Zwecke'  der  Abgabenordnung. Der freundschaftliche Kontakt zu anderen 
heraldischen Vereinen in Deutschland und Europa ist unser erklärtes Ziel. Die Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen wie  z.B. Heimat- und Geschichtsvereinen aus der Prignitz soll intensiv gepflegt werden.

Zweck der Körperschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung.
Der  Satzungszweck  wird  verwirklicht  insbesondere durch  Durchführung  wissenschaftlicher 
Veranstaltungen und Forschungsvorhaben.

Der Verein steht ein für :

a) Unterhaltung eines Forums im Internet
b) regelmäßige Versammlungen seiner Mitglieder
c) Aufbau einer Fachbibliothek und einschlägiger Sammlungen
d) Führung der Roland Wappenrolle Perleberg auf der Grundlage der Wappenrollensatzung
e) Veröffentlichung von Buchausgaben: u.a. des Prignitz Herold Almanach & Roland Wappenrolle 
Perleberg verbunden mit der Herausgabe weiterer Vereinsorgane und der Förderung einschlägiger 
Veröffentlichungen des Vereins und seiner Mitglieder. Der Vorstand kann durch Beschluss jederzeit 
andere Titel der vom Verein herauszugebenden Werke wählen.
f) Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Vereinen, insbesondere in der Prignitz.
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§ 2  Wappen, Flagge und Siegel des Vereins

Abs.1. Vereinswappen

Der Verein führt unverändert sein bisheriges Wappen fort:

Blason:  Geviert  mit blauem Herzschild, dieses  belegt  mit acht silbernen Kugeln um eine silberne 
halbe Lilie, 1 und 4 in  rot ein goldbewehrter silberner Ganterkopf, 2 und 3 in Silber  ein rotgezung-
ter schwarzer Wolfskopf. Auf dem rot-silbern bewulsteten Helm mit ebensolchen Decken ein silber- 
haarig- und bärtiger Mann( Herold ) mit  blauem  breitkrempigem Hut besteckt  mit silbernen Strau-
ßenfedern, bekleidet  mit  einem  rotem Unterkleid  mit  blauem Kragen und rechts blauen und links 
blau-silbern gestreiften Strümpfen, darüber ein mit einer blau -silbern gestückten Bordüre eingefaß-
ter silberner Tappert  mit dem Schildbild(ohne Herzschild ) vorne  und  auf dem rechten und linken 
Schulterteil  je einen goldbewerten roten Adler, in der Rechten einen schrägrechts vor die Brust hal-
tenden  silbernen  Lilienstab, in  der Linken  eine aufgerollte  beschriftete  Urkundenrolle mit einem 
goldenen Siegel am blauen Bande.
Kriegsgeschrei: Prignitz Herold e.V. Anno 2008
Devise: Verba docent, exempla trahunt
Die Vereinsfarben entsprechen den Farben der Helmdecken, Rot und Silber.
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Abs.2. Mitgliederwappen 

Jedes Mitglied kann während der aktiven Mitgliedszeit das Vereinswappen uneingeschränkt mit der 
Devise: 'Mitglied des Prignitz Herold e.V.' führen.

Abs.3 Wappen des Ehrenpräsidenten.

Der Ehrenpräsident führt das Vereinswappen bei dem Anstelle des Kriegsgeschrei steht:
"Anno Ingo Bodin 2008"  mit der Devise:        Ehrenpräsident Prignitz Herold e.V.

 Abs.4 Wappenkönig

Das Auszeichnungswappen 'Wappenkönig' des Vereins ist dies:
 
                                         

                                                                                      

Blason : Geviert mit blauem Herzschild, dieses  belegt  mit acht  silbernen Kugeln um eine silberne 
halbe Lilie, 1 und 4 in rot ein goldenbewerter silberner Ganterkopf, 2 und 3 in Silber ein rotgezung-
ter schwarzer Wolfskopf. Auf  dem rot-silbern bewulsten  Helm  mit ebensolchen  Decken  zwei mit 
roten Ärmeln und silbernen  Ärmelaufschlägen bekleidete aufwärts gerichtete Arme  in den Händen 
eine Helmkrone haltend.
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Abs.5 Ehrhold Prignitz  

Der Ehrhold führt als Wappenschild sein Familienwappen, das Oberwappen entspricht dem 
des Vereinswappens, die heraldisch rechte Helmdecke ist in Farben des Vereins, die linke 

Helmdecke in den eigenen Hausfarben gehalten. Kriegsgeschrei: Ehrhold und Vorname, 
Name. Die Devise legt der Ausgezeichnete selber fest. Über die Verleihung wird in der RWP 
berichtet und das Wappen deshalb dort veröffentlicht.

Abs.6  Flagge des Vereins 

                          

Die Flagge ist gemeinfrei
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Abs.7 Siegel des Herolds  

                                                             

Diese Wappen, die Flagge und das Siegel fanden Aufnahme im Band 1 der Roland Wappenrolle 
Perleberg

§ 3  Selbstlosigkeit der Körperschaft

Die  Körperschaft  ist  selbstlos  tätig, sie  verfolgt  nicht  in  erster Linie 
eigenwirtschaftlichen Zwecke.

§ 4  Mittelverwendung der Körperschaft

Mittel  der  Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.

§ 5 Keine Bevorteilung von Personen

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 6  Mitgliedschaftsformen

Der Verein setzt sich zusammen aus:

a) Ordentlichen Mitgliedern (MdPH)
b) Korrespondierenden Mitgliedern (KMdPH)
c) Ehrenmitgliedern (EMdPH)

§ 6.1 Ordentliche Mitglieder

Ordentliches Mitglied  kann jeder Volljährige und auch jede juristische Person werden. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine Verpflichtung  zur Mitteilung von Ablehnungsgründen 
besteht nicht, jedoch wird  dem  Abgelehnten  die  Möglichkeit eingeräumt, die 
Mitgliederversammlung zur Überprüfung der Ablehnung in schriftlicher Form -auch per  modernen 
Medien- anzurufen. Nicht  volljährige  Antragsteller  können  mit  Genehmigung  der 
Erziehungsberechtigten  Mitglied werden, zahlen  dann jedoch  keinen Mitgliedsbeitrag.

§ 6.2 Korrespondierende Mitglieder

Mit dieser Mitgliedschaftsform soll Personen, Körperschaften und Instituten der heraldischen 
Fachwelt, befreundeten Vereinen, die Möglichkeit eingeräumt werden, ohne  zahlende 
Mitgliedschaftsverpflichtung eine Förderung der Vereinsarbeit, auch durch aktive Teilnahme am 
Leben des Vereins, zu bewerkstelligen. Über die Mitgliedschaft entscheidet die 
Mitgliederversammlung.

§ 6.3 Ehrenmitglieder

Zum  Ehrenmitglied  können  vom Vorstand, nach  Anhörung  einer Mitgliederversammlung, solche 
natürlichen und juristischen Personen ernannt werden, die sich um eines der genannten Vereinsziele 
Verdienste erworben haben.                                                                  

§ 7 Rechte der Mitglieder

7.1.  Für  alle 3 Mitgliedsformen  gilt gleiches Recht. Sämtliche Mitglieder haben das Recht an den 
Vereinsversammlungen mit gleichem Stimmrecht teilzunehmen, sie sind aufgerufen, auch im Forum 
des Prignitz Herold e.V. zu diskutieren und sich dort auch zu informieren. Juristische Personen
 nehmen durch ihren gesetzlichen Vertreter teil.

7.2.   Die Mitglieder können sich bei den Versammlungen durch andere Mitglieder vertreten lassen; 
die Vertreter  müssen sich durch eine schriftliche Vollmacht in den Versammlungen ausweisen. Kein 
Mitglied darf  mehr  als 10 andere Mitglieder durch Vollmacht  vertreten. Jede Vollmacht  muss  zur 
Vertretung  in  einer  bestimmten  Mitgliederversammlung   legitimieren,  Generalvollmachten  sind 
nicht möglich. Übertragungen  der  Rechte  aus der Vollmacht sind  nicht  zulässig. Die Vollmachten 
müssen dem Versammlungsleiter der jeweiligen  Mitgliederversammlung  vorgelegt und von diesem 
den Anwesenden namentlich bekannt gemacht werden.
Sollte  einem Mitglied, auf Grund  persönlicher Gründe, die Teilnahme an  der 
 Mitgliederversammlung  nicht möglich sein, kann er sich im Forum des Vereins, für alle Mitglieder 
lesbar, öffentlich zu Sachverhalten, Tagesordnungspunkten der Versammlung äußern. Diese 
Äußerungen  werden, als in der Mitgliederversammlung getätigt, von den anwesenden  Mitgliedern 
der Versammlung  gewertet.
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7.3.   Alle Mitglieder (ordentliche, korrespondierende, ehrenhalber) haben  das Recht, den Vorstand 
zu  wählen  und in den Vorstand gewählt zu werden. 20 von 100 der Mitglieder dürfen entsprechend 
§ 37  BGB eine  Mitgliederversammlung  einberufen lassen. 

(Berufung auf Verlangen einer Minderheit)

7.4.   Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Vereins nach Kräften zu fördern.

7.5.   Die  Mitglieder  sind  berechtigt, Veröffentlichungen  in Vereinspublikationen  zu machen und 
Veröffentlichungen des Vereins zum Selbstkostenpreis zu beziehen.

7.6.   Ein  Mitglied   ist   nicht  stimmberechtigt, wenn  die  Beschlussfassung  die Vornahme  eines 
Rechtsgeschäftes  mit  ihm  oder die Einleitung oder Erledigung  eines Rechtsstreites  zwischen ihm 
und dem Verein betrifft.

7.7.  Sonderrechte eines Mitgliedes, Auszeichnungen durch den Verein, können nicht ohne dessen 
Zustimmung durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung beeinträchtigt oder aberkannt werden.
Darüber hinaus ist für den Entzug von Sonderrechten( z.B. Wappenführung) die Zustimmung des 
Betroffenen nötig(§35 BGB)
Es steht dem ausgezeichneten Mitglied jederzeit frei, die Ehrung ohne Angabe von Gründen 
zurückzugeben oder ruhen zu lassen. Auszeichnungen sind nicht am Fortbestand einer 
Mitgliedschaft gebunden.

§ 8 Mitgliederrechte und Internetnutzung

Die Mitgliederversammlung tagt nicht ständig, sondern wird wie satzungsgemäß vorgesehen, einbe-
rufen. Um den Kontakt zwischen den Mitgliedern zu fördern, unterhält die Körperschaft ein öffent-
lich zugängliches Forum in Netz.

Über Tagesordnungspunkte einer Versammlung können nicht anwesende Mitglieder, auf Grund der
Entscheidung des Vorstandes, auch im Forum des Vereins, in einen geschlossenen Bereich, 
abstimmen. Der Versammlungsleiter  wird  dieses  Abstimmungsergebnis im Forum - welches offen 
lesbar ist und bleibt- zum Beginn des aufgerufenen Tagesordnungspunktes verlesen und dieses 
Ergebnis findet dann, in dieser Form, Eingang in die Feststellung des  Abstimmungsergebnisses. 
Eine Stimmabgabe im Internet, im Vereinsforum, ist nur bis 3 Tage vor 
Mitgliederversammlungsdatum möglich. Diese Stimmabgabe  im Netz ist eine Ergänzung  zur 
Stimmabgabe zur Mitgliederversammlung und  nicht deren Ersatz. Jedes Mitglied  kann  den 
Vorstand  bitten, eine  Internetabstimmung  herbeizuführen, eine Verpflichtung, dies zu tun, hat der 
Vorstand nicht. Der Vorstand kann dem Wunsch entsprechen, wenn  er  sich  nicht  auf 
Satzungsänderungen  bezieht und der Wunsch zur Abstimmung von allgemeinem Interesse ist. . 
Davon  soll u.a. Gebrauch gemacht werden, falls ein Vorstandsmitglied seine Aufgaben  nicht  mehr 
wahrnehmen  kann  und die Gefahr besteht, die Ziele des Vereins nicht mehr mit dem notwendigen 
Nachdruck vertreten zu können.

§ 9 Beitragspflicht der ordentlichen Mitglieder
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Zur Deckung der Vereinsausgaben haben die ordentlichen Mitglieder  eine  einmalige Aufnahme- 
gebühr und Jahresbeiträge zu entrichten. Deren Höhe von der Mitgliederversammlung  festgesetzt 
und im Forum jährlich bekannt gegeben wird. Die  Beiträge sind dem Verein gebührenfrei zu 
überweisen.
Der Vorstand ist befugt, Mitgliedern, die wegen ihrer wirtschaftlichen Lage nicht im Stande sind , 
die vollen Beiträge zu entrichten, diese  auf Antrag, für einen befristeten Zeitraum,  ganz  oder 
teilweise zu erlassen oder zu stunden.
Studenten, Schüler und andere Auszubildende  bezahlen bei jährlicher Vorlage einer entsprechenden 
Bescheinigung einen ermäßigten Beitrag.
Die Beitragspflicht beginnt mit dem Jahr, in dem die Mitgliedschaft aufgenommen wird und wird in 
dem Aufnahmejahr  nur anteilig  der Mitgliedsmonate  erhoben.  Korrespondierende Mitglieder und 
Ehrenmitglieder bleiben beitragsfrei. Hohe  Aufnahmegebühren oder Mitgliedsbeiträge könnten  zur 
Versagung bzw. zum Verlust der Steuerbegünstigung führen und  werden deshalb nicht erhoben. Der 
Aufnahmebeitrag - einmalig- wird satzungsmäßig  in der  Höhe, unter  einem Jahresbeitrag 
festgeschrieben.

§ 10 Austritt aus dem Verein

Der  Austritt  aus dem  Verein ist  zum  Jahresende zulässig. Die Austrittserklärung muss mindestens 
einen Monat vorher schriftlich: per Brief, Bekanntmachung im Forum, Mail an den Vorstand,  an 
den  Geschäftsführer  übermittelt  werden. Der  Austretende  ist  verpflichtet,  den  Mitgliedsbeitrag 
für das laufende Jahr voll zu entrichten.

§ 11 Ruhen der ordentlichen Mitgliedschaft

Aus persönlichen Grünen kann  jedes  Mitglied  bis zu einem Zeitraum von 4 Jahren seine Mitglied-
schaft beitragsfrei ruhen lassen, in der Ruhephase nimmt das Mitglied weder  Rechte noch Pflichten 
gegenüber dem Verein wahr. Über die aktive Beendigung der Ruhephase durch  das  Mitglied  muss 
der Vorstand informiert werden, erfolgt dies nicht, wird  der  Austritt aus dem Verein, vom Vorstand, 
nach Zeitablauf der 4 Jahre festgestellt.
                                                                  
§ 12 Ausschlussgründe eines Mitgliedes

Der  Ausschluss  eines Mitgliedes kann durch den Vorstand  erfolgen, diese Tatsache wird im Forum 
bekannt gemacht. Das Ausschlussrecht findet  jedoch seine Grenzen in dem persönlichen
  Freiheitsbereich  des  einzelnen  Mitgliedes. Wird ein Mitglied  ausgeschlossen, muss  ihm 
gestattet werden, sich zuvor anwaltschaftlich zu beraten. Der Vorstand kann den Präsidenten nicht 
ausschließen; hier-zu ist nur die Mitgliederversammlung befugt.

Gründe:

a) bei Schädigung der Interessen des Vereins, ausdrücklich wird darunter nicht die Mitgliedschaft in 
anderen  heraldischen Vereinen  verstanden. Auch  die Mitarbeit in Heraldiker  Dachorganisationen, 
Berufsständen  von  Genealogen  usw.  wird darunter nicht verstanden. Die Schädigung der 
Vereinsinteressen muss beweisbar sein, der Verdacht reicht nicht.

b) bei Mitgliedschaft  in Organisationen  und  Foren, die dem Verein feindlich gegenüber stehen und 
insbesondere dann, wenn sich das Vereinsmitglied dort nachweislich in dieser Richtung  zum Verein 
mit äußerte.
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c) bei strafrechtlicher Verurteilung  wegen einer Straftat, durch die das Ansehen des Vereins 
geschädigt wurde;

d) bei  Rückstand  von  zwei  fälligen Jahresbeiträgen und erfolgter letztmaliger Mahnung mit 
angemessener  Fristsetzung - der Nichteingang  der  Jahresgebühr. Dieser  Fakt  wird unter 
"Bekanntmachung" im Forum vereinsintern öffentlich gemacht.

Gegen  jede  Entscheidung des Vorstandes in diesen Fragen a-d steht dem Betroffenen die Anrufung 
der Mitgliederversammlung zu. Sollte eine kurzfristige Entscheidung vom Mitglied gewünscht sein, 
kann  auch  im Forum darüber abgestimmt werden. Es genügt die Mehrheit der abgegeben Stimmen 
zur Entscheidung, diese Ergebnis ist  dann bindend. Voraussetzung  für  eine gerichtliche 
Nachprüfung  ist  immer, dass die Vereinsstrafe  intern unanfechtbar ist, d.h. ein in der Satzung 
dagegen vorgesehenes Rechtsbehelfsverfahren muss eingehalten worden sein. 

§ 13 Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung in der Form der Mitglieder- und Hauptversammlung
b) der Vorstand
c) der Heroldsauschuss der Roland Wappenrolle Perleberg
d) das Redaktionskollegium des Vereins
e) die Interessen - Gemeinschaft (IG)

§ 14 Mitgliederversammlungen

14.1.Mitgliederversammlungen gelten als höchstes Vereinsorgan, ihre Befugnisse  sind 
allumfassend,  mit Ausnahme,  der  dem  Vorstand  vorbehaltenen  Bereiche. Einladungen  werden 
vom  Vorstand  ausschließlich  über Bekanntmachungen  im Vereinsforum unter Angabe der 
Tagesordnung  einberufen.
                                                                  

Dafür  gibt  es  kein festes Datum. Die Veröffentlichung hat  spätestens 30 Tage vor 
Einberufung zu erfolgen. Alle Vorlagen und Tagesordnungspunkte müssen 10 Tage vorher 
unter "Bekanntmachung" ins  Netz  gestellt  werden, eine Zusendung  in Briefform 
( schriftlich ) erfolgt  nicht. Kein  Mitglied kann sich darauf berufen, ihm sei der Zugang  zum 
Forum nicht möglich gewesen, bei technischem Totalausfall des Forums, erfolgt dann  eine zeitliche 
Verlängerung  in dem Umfang des Zeitraumes des Ausfalls. Kein Vereinsmitglied  kann  für  diesen 
Bereich des Forums gesperrt werden und jeder Zugriff von Nichtmitgliedern hat zu unterbleiben. 
Der Vorstand  ist  für  die Schaffung der technischen Möglichkeiten, auf Kosten  des Vereins, 
verantwortlich. Die Mitg  liederversammlung findet mindes  tens einmal im Kalenderjahr statt, bei   
Einberufung einer Hauptv  ersammlung  ( in der Regel alle 4 Jahre)   können Mitgliederver  sammlung   
und  Hauptvers  ammlung  zusammen fallen, eine Pflicht der Zusammenlegung   besteht nicht.    
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14.2.Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

a) Die Wahl von zwei Kassenprüfern auf Veranlassung des Präsidenten oder der Versammlung.
b) Die Prüfung des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, sowie des Prüfberichtes der 
Kassenprüfer.
c) Beschlussfassung über Aufnahme oder Ablehnung von Mitgliedern.
d) Ausstellung oder Nichtausstellung eines Wappenbriefes, bei Ablehnung eines solchen durch den 
Herold.
e) Beschlussfassung über Auszeichnungen.
f) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, Untersatzungen (Wappenrolle, Vorstand).
g) Festsetzung der Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge, Festsetzung des Unkostenbeitrages für die 
Eintragung in die Roland Wappenrolle Perleberg, die Höhe der Gebühren für die Ausstellung von 
Wappenbriefen, Gebührenbefreiungen.
h) Beschlussfassung über die Art der Buchveröffentlichungen, der Verein ist dann Herausgeber und 
organisiert seine Arbeit durch das Redaktionskollegium.
i) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins- dann wird aus der Mitgliederversammlung 
immer eine Hauptversammlung.
j) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung 
bezeichnet wird.

§ 15 Hauptversammlung

15.1.   In  jedem vierten Kalenderjahr findet  eine ordentliche Hauptversammlung  mit festem 
Da  tum statt. Diese Veranstaltung wird immer  im  Zeitraum  an  die  Schulferien  in Brandenburg-   
dem Herkunftsland des Vereins- gekoppelt. Damit ist eine langfristige Planung der Mitglieder auf 
Grund der  Sommerferienregelung  in  Deutschland  möglich, der  Versammlungstag  fällt  immer 
auf  den ersten Sonnabend nach Schulferienbeginn im Bundesland Brandenburg, Ausnahmen sind 
nur bei 2 /3 Mehrheitsbeschluss einer Mitgliederversammlung vor der Hauptversammlung und dann 
auch nur für das laufende Jahr zulässig. Die Anreise dazu kann Freitag erfolgen und die Abreise 
Sonntag- der Vorstand des Vereins wird Übernachtungsplätze auf Kosten des Mitgliedes nachweisen 
und so einen reibungslosen  Ablauf  gewährleisten,  jede  Auftaktveranstaltung  zur 
Hauptversammlung findet im Vereinshaus in Perleberg statt.  Als zeitlicher Rahmen  wird von 10-17 
Uhr am Sonnabend   vorgegeben, Freitag  und Sonntag  werden  ein Rahmenprogramm  angeboten. 
Der  Vorstand  übernimmt  in diesem Zusammenhang  die Funktionen  eines  Dienstleisters.

                                                                                                                                                

 Die Anmeldung der Übernachtung erfolgt 4 Wochen vorher verbunden damit ist die  Einzahlung 
des Unkostenbeitrages auf das Vereinskonto. Das Mitglied  ist  nicht  zur Annahme der 
Übernachtungsmöglichkeit gezwungen, der Vorstand ist nur Dienstleister in der Angelegenheit.

Die Hauptversammlung im Rhythmus von 4 Jahren beschließt in der Regel:

a) über die Entlastung des Vorstandes
b) über die Grundzüge der Arbeit für die kommenden 4 Jahre
c) über die Neubestellung des Vorstandes und Wahl des Herold, Direktor der Roland Wappenrolle

Grundsätze zur Wahl
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Mit der Wahl des Vorstandes erfolgt  auch eine Wahl des Herolds, Direktor der Roland Wappenrolle. 
Der gewählte Herold  hat die gleiche Amtszeit, wie  der Vorstand. Er beruft  nach  seinem Ermessen 
Personen  in  den Heroldsausschuss  und  gibt  seine Berufungen  in  der Vollversammlung  bekannt. 
Über diese Personen wird im  Block abgestimmt. Sollten  im Laufe der Wahlperiode Veränderungen 
in der Besetzung des Ausschusses notwendig sein, stimmt  über diese Veränderungen dann nur noch 
der  Vorstand,  auf  Vorschlag  des Heroldes, ab. Sollte  der Heroldsausschuss  seine Aufgaben  nicht 
mehr wahrnehmen können, fungiert bis zur Neuwahl der gesamte Vorstand des Vereins als 
Heroldsauschuss, längstens jedoch bis zur Einberufung der  turnusmäßigen Hauptversammlung im 
nächsten Jahr. Der Vereinspräsident übernimmt die Funktion des Heroldes.

Der Vorstand legt durch  seinen Kanzler oder Vizekanzler über die Vorstandsarbeit Rechenschaft ab, 
indem:

a) über die Arbeit der abgelaufenen 4 Jahre ein zusammenfassender Bericht erstattet wird.
b) ein Kassenbericht gegeben wird, mit dessen Vorlage der Vorstand seine Entlastung beantragt.

Die Vorstandsberichte werden, nach der Versammlung, im Forum- dort im Bereich Mitglieder, 
veröffentlicht.

§ 16 Beschlüsse

 16.1.  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  und der Hauptversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit  der  abgegeben  gültigen  Stimmen  gefasst. Wahlen  müssen, wenn Einsprüche gegen die 
offene Abstimmung erhoben werden, durch Abgabe von Stimmzetteln erfolgen.

16.2.   Für  den  Beschluss  über  die  Auflösung  des  Vereins,  bedarf  es  einer Mehrheit von zwei 
Dritteln  sämtlicher  vertretungsberechtigter  Stimmen; die Entscheidung, der  nicht erschienen Mit-
glieder, ist vom Vorstand einzuholen.

16.3.   Beschlüsse  über  Satzungsänderungen  und  Erhebung außerordentlicher Umlagen bedürfen 
der Zustimmung durch mindestens zwei Drittel der in der Versammlung vertretenen Stimmen.

16.4.  Die  Versammlung  ist  beschlussfähig, wenn  die  Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist und 
mindestens 20 von 100 Mitgliedern anwesend sind. Der Einladungstext enthält immer aktuelle 
Anzahl  der  Mitglieder  zur  Orientierung. Ist  eine Versammlung  nicht  beschlussfähig,  so  ist 
binnen vier Wochen eine neue einzuberufen. Soweit sie dieselbe Tagesordnung hat, ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen beschlussfähig, hierauf ist bei der Einberufung besonders 
hinzuweisen.

§ 17 Protokollführung

Bei den Mitgliederversammlungen und den Vorstandssitzungen  ist  ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom  Protokollführer - bestimmt durch die Mehrheit  der Anwesenden - zu  unterzeichnen  und  von 
einem  weiteren Vorstandsmitglied  gegenzuzeichnen ist.  Die  Aufbewahrungsfrist  besteht  für  den 
Zeitraum der  Legislativperiode und wird vom Kanzler zu organisieren sein.

§ 18 Änderung der Satzung gem. § 33 BGB
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18.1.   Eine  Änderung  der  Satzung  kann  nur  durch die Hauptversammlung beschlossen werden.

18.2.   Anträge  auf  Änderungen  der  Satzung sind  als Tagesordnungspunkte in der Einladung zur 
Vollversammlung mitzuteilen. Der Wortlaut  der Änderungsvorgabe hat  im Forum veröffentlicht zu 
werden, eine öffentliche Diskussion ist ratsam, jedoch  nicht  vorgegeben. Mündliche Anträge in der 
Versammlung, sind auf Grund des Rechtschutzes nicht  anwesender Mitglieder, zu  vertagen. 
Anträge, die  Festlegungen  der bestehenden Satzung betreffen, welche  als  nicht veränderlich z.B. 
Rücknahme von Auszeichnungen gelten, oder abändern wollen, können als satzungswidrig, nicht 
zur Abstimmung gestellt werden.

18.3.   Änderungen  der Satzung  bedürfen  der Zustimmung der Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder  des  Vereins und  diese  abstimmenden Mitglieder müssen mehr als 50 % der Mitglieder 
des Vereins zum Zeitpunkt der Abstimmung vertreten.

18.4.   Zur  Änderung  des  Zweckes  des  Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich, 
die Zustimmung der nicht erschienen Mitglieder muss eingeholt werden (§ 33 Abs. 1 BGB).

18.5.   Änderungen  der  Satzung  bedürfen  zu  ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsre-
gister. Die beschlossene Änderung ist  vom Vorstand  zur  Eintragung über einen Notar anzumelden. 
Der Anmeldung  ist der die Änderung  enthaltende  Beschluss in Urschrift und Abschrift beizufügen 
(gem. § 71 BGB)

§ 19 Auflösung des Vereins/ Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks

19.1.  Die  Auflösung  des  Vereins  kann  nur schriftlich von mindestens 3/4 sämtlicher Mitglieder 
beantragt werden.

19.2.   Diese erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei alle anwesenden 
Mitglieder für die Auflösung stimmen müssen.

19.3.   Wird der Verein  nicht  durch Beschluss  der Mitgliederversammlung aufgelöst und sinkt die 
Zahl der Vereinsmitglieder unter drei herab, so hat das  Amtsgericht auf Antrag des Vorstandes und- 
wenn der Antrag nicht binnen drei Monaten gestellt wird -von Amts wegen nach Anhörung des Vor-
standes dem Verein die Rechtsfähigkeit zu entziehen.( gem.§ 73 BGB)
                                                                

     19.4  Der Verein wird durch Eröffnung eines Insolvenz -Verfahrens entsprechend dieser Satzungs-
bestimmung aufgelöst. Wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners eingestellt oder  nach der

      Bestätigung  eines  Insolvenz -Planes, der den Fortbestand  des  Vereins vorsieht, aufgehoben, so 
kann die Mitgliederversammlung die Fortsetzung  des  Vereins beschließen. Dazu hat der Vorstand 
umgehend einzuladen.

19.5.   Bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens  besteht  der  Verein, auf Grund dieser Satzung, 
als nicht rechtsfähiger Verein fort. Die Fortführung  der Roland Wappenrolle Perleberg  soll dann 
durch die Übergabe der Rechte und Pflichten an der Wappenrolle entsprechend der Satzung an 
befreundete heraldische Vereine geschehen. Die Übergabe-Verhandlungen werden durch den 
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       Herold, Direktor der Wappenrolle geführt. Dadurch soll  verhindert  werden, dass bereits 
       vorgenommene Wappeneintragungen aus vereinsinternen Gründen nicht mehr in Buchform 
       erscheinen würden.
       19.6.   Der Vorstand  hat  im Falle der  Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung, die 
       Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen und eine Mitgliederversammlung umgehend
       einzuberufen.

              § 20 Vermögen

20.1.  Die  Beiträge, Einnahmen, Spenden  und  Mittel de s Vereins werden nur für satzungsmäßige 
Zwecke verwendet.

20.2.   Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an:

                                                             die Stadt Perleberg

Die Stadt Perleberg hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich  
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden

Es wird die Bitte ausgesprochen, die Stadt  möge dann  das Vermögen  ausschließlich an  das Perle-
berger Heimatmuseum: Mönchort 7 in 19348 Perleberg übergeben. Die Weiterführung der RWP 
('Roland Wappenrolle Perleberg ') durch einen anderen heraldischen Verein, auch  in  Neugründung, 
bleibt davon ausgenommen, ein eventueller Verkaufserlös der Rechte an der Wappenrolle jedoch, ist 
dann umgehend an das Museum abzuführen.
Das Vermögen darf der Stadt  Perleberg  nicht  vor  Ablauf  eines Jahres  nach Bekanntmachung der 
Auflösung des Vereins  oder  der  Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet werden (gem.§ 51 
BGB). 

20.3.   Meldet  sich  ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der geschuldete Betrag, wenn die
 Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden ist, für den Gläubiger zu hinterlegen (gem. § 52 BGB)

20.4.   Zuwendungen  an Mitglieder und sonstige Personen, die nicht den Ersatz barer Auslagen für 
satzungsgemäße Zwecke oder den Wert geleisteter Kapitalanleihen oder Sacheinlagen betreffen, 
dürfen aus etwaigen Gewinnen des Vereins weder während der Mitgliedschaft  noch beim 
Ausscheiden der Mitglieder oder bei der Auflösung des Vereins gewährt werden.

                                                              
§ 21 Der Vorstand

 21.1.   Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern, nämlich:

a) dem Präsidenten
b) dem Kanzler
c) dem Herold, Direktor der Roland Wappenrolle
er kann sich insgesamt zusammensetzten aus:



                                                                     - 17 -

a) dem Präsidenten
b) dem Vizepräsidenten

c) dem Kanzler
d) dem Vizekanzler

e) dem Schatzmeister

f) dem Herold, Direktor der Roland Wappenrolle Perleberg

g) Beisitzern u.a. für :

-Redakteur Arbeit- Vorsitzender der Redaktion des Prignitz Herold e.V.
-Foren Arbeit- Admin des Prignitz Herold Forum

-IG- Arbeit

-Geschäftsführer-diese Funktion kann nur im Range eines  Beisitzers ausgeführt werden. Für diesen 
Fall, ist der Geschäftsführer stimmberechtigt im Vorstand, sonst  nimmt er ohne Stimmrecht  an den 
Vorstandssitzungen teil.

-Schriftführer/ Archivar

Der Prignitz Herold e.V. verfügt  über  einen  mehrgliedrigen Vorstand. Deshalb sieht  diese Satzung 
vor. eine Gesamtvertretung durch je drei Vorstandsmitglieder

21.2.   Die Vorstandsämter  sind  Ehrenämter. Die  Mitglieder  des  Vorstandes haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer Auslagen, soweit diese vom Vorstand zuvor als notwendig erkannt worden sind.
Die  Vorstandsmitglieder  werden von der Hauptversammlung für je zwei Jahre gewählt. Sie bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, aber nur für die Zukunft. Im 
Übrigen endet das Amt des Vorstandes mit seinem Tod, Fristablauf, Austritt oder Niederlegung. Für 
letztere genügt es, wenn sie entweder gegenüber dem Bestellungsorgan oder einem anderen 
Vorstandsmitglied erfolgt. 

21.3.   Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, so kann der Vorstand an sei-
ner Stelle ein anderes Mitglied bis zur nächsten  Hauptversammlung  bestellen, in jedem Falle müs-
sen 3, von der Hauptversammlung, gewählte Vorstandsmitglieder im jeweiligen Vereinsorgan erhal-
ten bleiben. Sinkt diese Zahl, ist umgehend eine Nachwahl durchzuführen. erhalten bleiben.

§ 22 Geschäftsordnung des Vorstandes/ Statut des Vorstandes

Folgende Artikel gelten:

22.1 Der Vorstand  ist bei  Anwesenheit von drei Mitgliedern  unabhängig von der 
Gesamtzahl der Mitglieder  beschlussfähig, jedes  Vorstandsmitglied  kann  nur eine 
Vollmacht,  eines  anderen Vorstandsmitglieds, zur Vertretung vorweisen und für diesen mit 
abstimmen. Unser Vorstand besteht aus  mehreren Personen. Er entscheidet durch 
Beschlussfassung. Schriftliches Einverständnis aller reicht aus. Im Übrigen muss eine 
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Vorstandssitzung ordnungsgemäß einberufen werden(Ladung, Einhaltung einer Frist von 7 Tagen, 
Mitteilung der Tagesordnung) sonst ist jeder gefasste Beschluss nichtig und kann keine rechtliche 
Wirkung entfalten(§ 28BGB). Für die Beschlussfassung gilt Mehrheitsprinzip, falls nicht der 
Satzungspunkt Gesamtvertretung in Anwendung kommt. Wird  der  mehrköpfige Vor-stand in 
Wahrung der Vereinsinteressen tätig(Aktivvertretung) müssen alle Mitglieder tätig werden, auch 
wenn sie überstimmt worden sind. Selbstverständlich  können  einem Vorstandsmitglied  Voll-
machten zur Vertretung der übrigen  erteilt werden. Wird  hingegen  eine Erklärung  gegenüber dem 
e.V. abgegeben, genügt  es  für  die  Wirksamkeit, wenn diese Erklärungen  einem Mitglied des Vor-
standes gegenüber abgegeben werden..

22.2.  Der Präsident und die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden von der Hauptversammlung 
mit einfacher  Stimmenmehrheit  auf  die  Dauer  von 4 Jahren  nach folgendem Modus gewählt, sie 
bleiben bis zur Wiederwahl eines neuen Vorstandes geschäftsführend über den veranschlagten 
Wahlzeitraumes  im Amt:

Der Verein  hält  sich an  die Grundsätze von Gleichheit, Gerechtigkeit und  Billigkeit  und be-
ruft sich auch auf die gesetzliche geregelte Vereinsautonomie, insbesondere in Anwendung auf 
die Wahlen im Verein.

Vorgeschriebener Wahlmodus:

Der Wahlleiter  führt  eine Abstimmung über die zu wählende Anzahl der Vorstandsmitglieder, ohne 
zahlenmäßige Berücksichtigung des Herold durch.
Es werden dann die Vorstandsmitglieder ohne Nennung einer Vorstandsfunktion gewählt.

Der neue Vorstand sieht  sich  zur Beratung zurück und legt untereinander mit Stimmenmehrheit die 
Funktionsverteilung fest. Der  gewählte  Präsident  stellt  dann  das  Ergebnis der Vorstandswahl vor 
und bittet erneut um das Vertrauen für die Mitglieder in den gewählten Funktionen.
Eine Veränderung der Funktionsträger bleibt jedoch dem Vorstand untereinander in der Wahlperiode 
später unbenommen, für diesen Fall, ist nur vom Vorstand im Forum, eine Veränderungs- Mitteilung 
zu machen. Ausdrücklich ist ein zeitweiser Ämtertausch, auf  Grund z.B. Erkrankung,  Auslandsauf-
enthalt usw. ermöglicht worden. Die Vorstandsämter stellen keine Rangabstufung untereinander dar, 
es sind Funktionsämter.

Heroldswahlmodus

Der  neu  gewählte Vorstand  benennt dann ein/ mehrere Mitglied(er) zur  Wahl als Herold, Direktor 
der Roland Wappenrolle Perleberg. Der Herold, als Vorstandsmitglied, ist das einzige Vorstandsmit-
glied, das seine Vorstandsfunktion nicht ohne Mitgliederversammlung wechseln kann. Zur Wahl des 
Herold ist eine 2 / 3 Mehrheit aller anwesenden Mitglieder notwendig.

Der neugewählte Herold stellt dann die Personen seiner Auswahl vor, die sein Vertrauen besitzen 
um in den Heroldsausschuss berufen zu werden und  bittet die Hauptversammlung um  Annahme 
seines Vorschlages im Block. Der Herold  kann für die Besetzung des  Ausschusses  auch Fachleute 
außerhalb der Mitglieder des Vereins vorschlagen. Zur Erst-und Abberufung, nur auf Initiative des 
Herolds möglich, bedarf  es  einer Mitgliederabstimmung. Bei Unstimmigkeiten  im Ausschuss/ 
Störung des Vertrauens zwischen Herold und Mitgliedern, kann der gewählte Herold Mitglieder des 
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Ausschusses bis zur Mitgliederentscheidung beurlauben. Die  Anzahl  der  Mitglieder des 
Ausschusses soll  zwischen 3 und 7 Personen liegen, der Herold hat im Ausschuss immer 2 
Stimmen. Die Amtszeit beträgt immer 4 Jahre.
Doppelstimmrecht ist nach § 35 BGB zulässig.
Der Heroldsausschuss arbeitet auf der Grundlage des § 30 BGB.

Der Heroldsausschuss gilt zu allen Handlungen ermächtigt, die zur Führung der  'Roland Wappen-
rolle Perleberg' im  Rahmen  ihrer  Satzung üblicherweise  notwendig sind. Eine Einmischung des 
Vorstandes, des Geschäftsführers und anderen Mandatsträger des Vereins in dessen Ausschussarbeit 
ist ausgeschlossen, er Herold unterliegt keinerlei Weisungspflicht des Vorstandes über die der 
Wappenrolle hinaus.

Aus diesem Grunde erfolgte diese Festlegung des gesonderten Wahlmodus. Der Herold bedarf einer 
herausragenden  Legitimation für  seine  Amtshandlungen. Bei Erkrankung, Auslandsaufenthalt und 
anderen  unvorhergesehenen  Ereignissen  nimmt der  Kanzler  zeitweise  diese  Aufgaben wahr, bei 
dessen Rücktritt  der Präsident. Sollte die  Auszeichnung 'Erhold' bereits vergeben sein, amtiert der 
Ehrhold  bis zur  Rückkehr  des gewählten Herold  und  übernimmt alle Rechte und Pflichten dieses 
Ehrenamtes .Die Gesamtvertretung des Heroldsausschusses erfolgt durch den gewählten Herold und 
ein weiteres Mitglied des Ausschuss gegenüber Dritten. Der „Erhold“ wird durch die 
Auszeichnungsvergabe immer Mitglied des Heroldsausschuss, seine Mitgliedschaft ist von einer 
Wahl völlig unabhängig.

22.3.   Der  Vorstand vertritt  den Verein  gerichtlich und außergerichtlich, er hat die Stellung  eines 
gesetzlichen Vertreters.

22.4.   Die Anzahl der Mitglieder des Vorstandes bestimmt sich  nach den  Erfordernissen  des Ver-
eins und wird durch die Hauptversammlung bestimmt. Macht sich im Nachhinein eine weitere Auf-
gaben Verteilung notwendig, kann  der  gewählte Vorstand, vor  Ablauf seiner Wahlzeit, weitere 
Mitglieder  bis zur  nächsten Hauptversammlung  bestellen, dies gilt  auch für den Fall des 
Ausscheiden eines  Vorstandsmitgliedes. Die  direkt  gewählten Vorstandsmitglieder  müssen 
jedoch  immer  die zahlenmäßige Mehrheit im Vorstand behalten.

22.5.   Immer zwei Mitglieder des Vorstandes  gemeinsam  berufen die Vorstands- und  Mitglieder-
versammlungen ein. Den Vorsitz führt der Versammlungsleiter, der mit einfacher Stimmenmehrheit 
der  anwesenden  Mitglieder  zu  wählen  ist. Abstimmungen  über die  Angelegenheiten der Roland 
Wappenrolle  Perleberg können nur in Anwesenheit des Heroldes herbei geführt werden,  bei  plötz-
licher Erkrankung,  Ausfall, Rücktritt  erfolgt  die Ernennung  eines  amtierenden Heroldes aus dem 
Kreis der Vorstandskollegen. Dies wäre nur der Fall ultimo ratio, sonst ist alles im Abschnitt Wahl-
modus  vorgegeben.

Der Vorstand  ist befugt, alle Maßnahmen  zu  ergreifen, um  den  Eintritt von Schäden der Wappen- 
rolle abzuwenden. So  früh als möglich, sind  seine Vorstands- Entscheidungen  durch  eine Mitglie-
derversammlung  im  nach  hinein zu  legitimieren. An der Zusammensetzung des Heroldsausschus-
ses  ändert  sich  dann  nichts, der amtierende Herold steht  bis  zur Wiedereinsetzung des gewählten 
Heroldes dem Ausschuss  vor. Ausgesprochene  Eintragungen in der RWP bleiben  als 
bestandskräftig erhalten.
                                                               
22.6.    Der Vorstand fasst seine Beschlüsse  mit einfacher Stimmenmehrheit. In Fragen der 
Führung der Wappenrolle  steht  dem von der  Hauptversammlung gewählten Herold ein Vetorecht 
zu. Die Meinungen fehlender Vorstandsmitglieder zur entsprechenden Sitzung sind im Nachhinein
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einzuholen. Solange gilt  die  Entscheidung als vertagt. Enthaltungen  zählen in diesem Fall der 
Abstimmung als Zustimmung zum Heroldsveto. Für diesen Fall ist umgehend eine 
Mitgliederentscheidung herbeizuführen.
Der Präsident oder bei dessen Verhinderung der Kanzler, entscheidet bei Stimmengleichheit in allen 
Vorstandssitzungen. Eine solche Entscheidung ist  auch durch  die Mitgliederversammlung zu über-
prüfen.

22.7.   Die  Bestellung  in  den  Vorstand  ist grundsätzlich widerruflich, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungs-
gemäßen Geschäftsführung gem § 27 BGB.

22.8.    Auf die Geschäftsführung des Vorstandes finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften 
des BGB §§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung. Der Vorstand  ist berechtigt, eine/n Geschäfts-
führer/in  mit  der  Erledigung der  laufenden Vereinsgeschäfte  zu betreuen, dieser wird dann durch 
die Mitgliederversammlung  berufen. Die Bestellung  ist  immer  auf 12 Monate befristet und 
verlängert sich erneut immer um den gleichen Zeitraum, wenn der Vorstand  mit  einer Frist von 4 
Wochen keine Abberufung vornimmt. Sollte der Geschäftsführer jedoch im Range eines Beisitzers 
Mitglied des  Vorstandes sein,  läuft seine Amtszeit  mit der  des Vorstandes  konform, eine 
Abberufung kann dann nur durch  Abwahl  in  einer  Mitgliederversammlung  erfolgen.
Es  steht  dem  Herold  frei, auch  den  Geschäftsführer  mit  technischen Aufgaben des Heroldsaus-
schusses  zu  betreuen. Für diesen Fall ist der Geschäftsführer nicht stimmberechtigtes Mitglied des 
Heroldsausschuss  und  führt die Bezeichnung: 'Schriftführer der Wappenrolle'. Der Herold  kann 
auch  jede  andere Person, selbst  Vereinsfremde, mit  der Wahrnehmung dieser Funktion 
beauftragen.

 Aufgaben des 'Schriftführers der Wappenrolle'

Der Schriftführer  ist  nicht  stimmberechtigtes Mitglied des  Heroldsausschuss  und wird durch den 
Herold berufen und abberufen. Eine Überprüfung der Heroldsentscheidung ist nicht vorgesehen.
Aufgabe des Schriftführers der Wappenrolle ist es, die  Eintragungsanträge entgegenzunehmen und 
notfalls  durch  entsprechende  Auflagen  und  Zwischenverfügungen soweit vorzubereiten, dass sie 
dem Prüfungsausschuss vorgelegt werden können, der die eigentliche Entscheidung über die Eintra-
gung  zu  treffen  hat. Über das Ergebnis wird  der  Vorstand  informiert, Gründe und Abstimmungs-
verhalten der Mitglieder werden nicht mitgeteilt. Der Schriftwechsel mit den Antragstellern wird im 
Prinzip vom Herold ansonsten ausschließlich durch den Schriftführer der Wappenrolle geführt.

      Soweit ein Mitglied des Prüfungsausschusses als befangen anzusehen ist, weil er das zur 
Eintragung angemeldete  Wappen  selbst entworfen  hat, ist  er  von der Abstimmung  zu entbinden. 
Der Herold kann nicht ausgeschlossen werden.

22.9.   Ist eine Willenserklärung dem Verein gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe 
gegenüber einem  Mitglied  des Vorstandes. Bei  erfolgter Bestellung eines Geschäftsführers  ist 
diese Willens-erklärung nur diesem gegenüber zu machen, er unterrichtet dann die 
Vorstandskollegen.
Der Geschäftsführer kann jederzeit  mit der Wahrnehmung des Schriftverkehrs  in Einzelfragen Mit-
glieder betreuen, zur Wirksamkeit der Erklärungen bedarf dann auch der Unterschrift von zwei 
Vorstandsmitgliedern unter diesen Schriftstücken.
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22.10.   Für die Herausgabe von Veröffentlichungen bestimmt  der Vorstand einen Redakteur, dieser 
kann im Range eines  Beisitzers durch die Hauptversammlung zum Vorstandsmitglied  gewählt  und 
dann  stimmberechtigt oder aber  nur  vom Vorstand berufen und dann ohne Stimmrecht an den 
Vorstandssitzungen  zu  diesen Fragen  teilnehmen. Der Redakteur  leitet  die Redaktion  des 
Vereins im Vorstandsauftrag  und  beruft  die Mitglieder dazu  selber  und  teilt dem Vorstand seine 
Berufungen und Abberufungen mit. Davon unbeschadet kann der Vorstand jederzeit 
Veröffentlichungen des Vereins eigenverantwortlich herausgeben.

       Die  Aufgabenteilung  der  Vorstandsarbeit  erfolgt  entsprechend folgender Richtlinien des 
Statutes, offene Fragen beantwortet der Kanzler mit seiner Richtlinienkompetenz:

1. Präsident

Dieses  Ehrenamt  dient ausschließlich  der Repräsentation  des  Vereins nach außen. Einen Schwer-
punkt der Arbeit stellt das Herstellen freundschaftlicher Kontakte zu  anderen heraldischen Vereinen 
dar. Der  Präsident  kann  mit der Wahrnehmung  dieser Aufgaben  auch  den Geschäftsführer 
beauftragen. Ein Schwerpunkt der Außendarstellung für den Verein ist auch das Betreiben eines 
Heraldik- Forums. Diese Aufgabe liegt beim Präsidenten und / oder beim Vizepräsidenten.
Sollte durch ein unvorhergesehenes Ereignis der Heroldsausschuss mit dem Herold seine Aufgaben-
erfüllung einstellen, so wird Kraft dieser Satzung der Präsident gleichzeitig Herold, die übrigen 
Vorstandsmitglieder, der zu diesem Zeitpunkt tätigen Versammlung bilden den Heroldsausschuss. 
Eine Übertragung der Prüfung an ein auswärtiges Prüforgan  ist  möglich, jedoch verbleibt es bei 
der Bestimmung  der Identität  von Vorstand und Heroldsausschuss  bis  zur  Neuwahl  des 
Vorstandes  auf einer umgehend einzuberufenden Hauptversammlung.

2. Vizepräsident

Sollte diese Funktion besetzt  werden, nimmt  der Vize  die Vertretung  des  Präsidenten  wahr.  Als 
selbständiger  Aufgabenbereich sollte  nach  Absprache mit dem Präsidenten, die Wahrnehmung der 
Verantwortung  für das Forum  übertragen werden. Der Vizepräsident  hat  sozusagen das Hausrecht 
im Forum des Vereins auszuüben.

      Dazu gehört  auch die  technische Abwicklung von: Abstimmungen, Bekanntmachungen, Rubriken. 
Der Vizepräsident stellt  sicher, dass  jederzeit, jedes Mitglied, zum Bereich der Vereinsmitteilungen 
ungehindert Zugang  hat, für  andere  Foren Bereiche  stellt der Vizepräsident  in Absprache mit den 
Vorstandskollegen klare Regeln auf. Auf Grund der Gemeinnützigkeit ist jede Erhebung von 
Gebühren durch das Forum ausgeschlossen, der Vizepräsident  kann  bei Verstoß gegen Foren 
Regeln  Nutzer sperren, der Bereich Mitteilungen/ Bekanntmachungen darf für 
Vereinsmitglieder nicht gesperrt werden. Eine Meinungsäußerung in diesem Bereich ist 
technisch zu unterbinden. Eine Übertragung von Aufgabenbereichen an den Geschäftsführer oder 
Dritte ist jederzeit möglich.

3. Kanzler/in

In diesem Ehrenamt laufen alle Fragen der Vereinsarbeit  analog einer Regierungsarbeit  zusammen. 
Entlastung  in  der  Arbeit  kann das  vertrauensvolle Zusammenarbeiten mit einem möglichen Vize-
kanzler oder  dem Geschäftsführer  bringen. Schwerpunkte  sind  die Mitgliederarbeit, die Vorberei-
tung der Vorstandszusammenkünfte und Mitgliederversammlungen. Der Kanzler legt Ort und 
Zeitpunkt der Zusammenkünfte fest, in der Regel das Vereinsbüro. Der Kanzler oder dessen Stell-
vertreter leitet die Verhandlungen  des Vorstandes  und die Mitgliederversammlungen. Er beruft den 
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 Vorstand  ein, so oft dies die Geschäftslage erfordert, insbesondere dann, wenn  zwei Mitglieder des 
Vorstandes  es beantragen, auch  in der Dokumentation der Vereinsabläufe liegen Betätigungsfelder. 
Sollte kein Redakteur  im Beisitzer  Rang gewählt worden sein, füllt der Kanzler diese Aufgabe mit 
aus. Ihm obliegt auch die Richtlinienkompetenz im Vorstand.

4. Vizekanzler

Er vertritt und unterstützt den Kanzler bei der Arbeit, ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Orga-
nisation der Öffentlichkeitsarbeit  des  Vereins  in Form der Herausgabe von Zeitschriften, Büchern. 
Diese  Aufgabe  kann  auch einem Redakteur  übertragen  werden, die Kontrolle verbleibt in diesem 
Fall beim Vizekanzler. Sollte der Kanzler die Aufgaben des  Redakteurs erfüllen, ist der Vizekanzler 
sein stellvertretender  Redakteur. Eine Heranziehung  des Geschäftsführers ist möglich, wenn dieser 
noch Reserven in der Arbeitszeit zur Verfügung hat.

5. Schatzmeister

Das  Vereinskonto wird  bei der  Sparkasse Prignitz geführt. 3 Personen sind unterschriftsberechtigt, 
davon  ist  eine, immer  der  Schatzmeister. Er bewahrt  die Kontoauszüge  im Zeitraum für 10 Jahre 
auf.

Dem Schatzmeister obliegt die wirtschaftliche Führung des Vereins, die Aufstellung und der 
Vollzug des Haushaltsplans. Der Schatzmeister  verfügt  über Ausgaben  im Rahmen des 
genehmigten Haushaltsplanes selbständig, es sei denn, der Vorstand behält sich im Einzelfall die 
Zustimmung vor.
Der Haushalt der "Roland Wappenrolle Perleberg" ist  innerhalb des  Haushaltsplanes  getrennt vom 
übrigen Vereinshaushalt zu führen.

Bis jeweils zum 01.02.eines Jahres hat der Schatzmeister dem Vorstand einen Haushaltsbericht über 
das abgelaufene und einen Haushaltsvorschlag für das laufende Jahr vorzulegen. Der Schatzmeister 
erledigt den Schriftverkehr mit dem zuständigen Finanzamt. Der Verein wird die ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel und Sachwerte zeitnah für seine satzungsmäßigen Zwecke einsetzen. Die Herkunft 
der Mittel spielt dabei keine Rolle. Die Mittelverwendung ist im Allgemeinen noch als zeitnah 
anzusehen, wenn die in einem Geschäftsjahr vereinnahmten Mittel im Laufe des folgenden Jahres 
für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke tatsächlich verwendet werden. Der 
Schatzmeister trägt für  die  Einhaltung  der Vorgaben des Finanzamtes  die Verantwortung und wird 
darin vom Kanzler unterstützt. Es  darf  eine  Rücklage  für die  Herausgabe  der Wappenrolle  in 
Buchform geschaffen werden. Voraussetzung für die Bildung einer solchen Rücklage ist, dass ohne 
sie die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig nicht erfüllt werden können. Dabei 
müssen für die Verwirklichung des Projektes bereits konkrete Zielvorstellungen bestehen.

6. Der Herold, Direktor der Roland Wappenrolle Perleberg

Dieses  Vorstandsmitglied  hebt sich in seinen  Rechten und  Pflichten auf Grund der Wappenrollen-
satzung deutlich von den Vorstandskollegen ab. Der Herold kann in der Wahlperiode den Aufgaben-
bereich im Vorstand nicht wechseln. Er trägt gegenüber dem Vorstand und  den Mitgliedern die Ver-
antwortung  für  die  exakte  Einhaltung der  Wappenrollensatzung. Eine  Aussprache  zu Fragen der 
Wappenrolle macht die Anwesenheit des Heroldes  im  Vorstand zwingend erforderlich. Eine Vertre-
tung  ist  nur  im Ausnahmefall, dann  durch den Schriftführer der Wappenrolle, möglich. Sollte dies 
notwendig sein, erfolgt das Ausstellen einer Vollmacht mit klaren Anweisungen für den 
Schriftführer der Wappenrolle, der dann Rechte und Pflichten des  Heroldes zu 100 %, nur 
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zeitweise, im Vorstand übernimmt Die Regelungen fanden Aufnahme in der Rollensatzung der 
RWP. Der Herold kann  seine Geschäfte auch  ortsunabhängig  vom Vereinssitz  führen. Er steht 
einem Gremium von ausgesuchten  Fachleuten  vor  und  mit  Hilfe moderner Medien erfolgt eine 
Abstimmung zwischen diesen Fachleuten. Die Dokumentation des Vorganges erfolgt durch den 
Herold. Bei Wahl eines „Erhold“ kann der Herold, diesen in die Arbeit mit der Übertragung 
verantwortlicher Aufgaben einbeziehen.
                                                                  
7. Beisitzer

Der Vorstand  kann auch  Mitglieder als Beisitzern  umfassen, in der Regel wird dies  der
Geschäftsführer  im  Range  eines  Vorstandmitgliedes  sein,  um  das  Tagesgeschäft  des Vereins 
 und die Vorstandsarbeit zu verbinden. Es besteht  darüber hinaus die Möglichkeit Beisitzer für  die 
verschiedensten Bereiche z.B. Jugendarbeit, Pressearbeit, IG-Arbeit usw. zu wählen.
Der  Kanzler wird dann  im Rahmen  seiner Richtlinienkompetenz diese Aufgabenfelder der 
jeweiligen Beisitzer genauer  bestimmen  und seine Festlegungen in Form einer Bekanntmachung 
den Mit-gliedern kundtun.

§ 23  Weitere Ämter im Verein

Für die Hauptprüfung des Vereinshaushaltes  wer den von der  Mitgliederversammlung  zwei 
 Rechnungsprüfer  bei  Bedarf  bestellt, die der Hauptversammlung über  das  Prüfungsergebnis 
berichten.
Im  Übrigen  kann  der Vorstand  für ständige Aufgaben oder besondere Fälle aus der Mitte der Mit-
glieder Ausschüsse einsetzen und Referenten ernennen.

§ 24  Aufgaben des Redaktionskollegiums

Die Roland Wappenrolle Perleberg  erscheint in Buchform mit ISBN Nummer, als Belegstellen sind 
je Bundesland 1 Stelle  und auf Grund des jeweiligen  Mitgliedervotums weitere Belegstellen 
einzurichten.
Die Verantwortung der Herausgabe der Wappenrolle liegt beim Vorstand, dort insbesondere im Auf-
gabenbereich des Kanzlers und in Fragen der Wappendokumentationen in Kompetenz des Heroldes.
Zur Absicherung dieser Aufgabe kann eine Redaktion gebildet  werden, dazu ist die Wahl eines 
Vereinsmitgliedes  als Beisitzer  des Vereinsvorstandes  möglich. Der Herold  gehört dann in jedem 
Fall der Redaktion an und hat  in allen Fragen der Veröffentlichung  von Wappen  aus 
Wappeneintragungen der Roland Wappenrolle Perleberg ein Vetorecht. Der Vorstand  ist  dann 
durch den Herold über den  Stand  der  Erarbeitung  regelmäßig zu  informieren, Herausgeber aller 
Schriften ist immer der Verein. Die Herstellung und der Verkauf der Wappenrolle im steuerlichen 
Sinne ist ein 
Zweckbetrieb. Dass die Einnahmen lediglich für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden, reicht allein für die Steuerfreiheit  als Zweckbetrieb  nicht aus. Der 
Schatzmeister ist durch diese Satzung  befugt, alle dafür  notwendigen  Erklärungen abzugeben und 
entgegenzunehmen, so-wohl  gegenüber  der öffentlichen Hand  als auch  gegenüber 
Privatpersonen. Die  Überschüsse  aus einem  steuerpflichtigen  wirtschaftlichen  Geschäftsbetrieb 
unterliegen  grundsätzlich  der  Körperschaftssteuer,  der  Schatzmeister  achtet auf die Einhaltung 
der vom Gesetzgeber für gemeinnützige Vereine vorgegeben  Besteuerungsgrenze. In jedem Falle 
soll  die Steuerfreiheit des gemeinnützigen Vereins erhalten bleiben. Der Schatzmeister trägt auch 
Verantwortung für die Einhaltung der Aufbewahrungsfristen für Geschäftsunterlagen. 
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§ 25  Bildung von Interessengemeinschaften innerhalb des Vereins

Der Verein  vereint Mitglieder, die  sehr verschiedenen  Interessengebieten  nachgehen und die auch 
aus ganz Europa stammen.
Deshalb kann es angebracht sein, auf  Bundeslandes-Ebene eine IG zu bilden und einen Sprecher zu 
wählen. Mitglieder des  Prignitzer Herold  aus Österreich könnten so z.B. eine IG Österreich bilden.
Bei genügend  vorhandenen Mitgliedern- Mindestzahl 10 von 100 der Mitglieder- können sich diese 
zur IG oder  Fachgruppen  zusammenfinden  und einen Sprecher wählen. Diese Fachgruppen, Inter-
essengemeinschaften  unterliegen  den  Vorgaben  der  Satzung.  Darauf  aufbauend  können sie sich
jedoch ein Statut erarbeiten und dem Vorstand des Vereins vorlegen.
Durch Veröffentlichung  im Bereich:"Unter Bekanntmachung" im  Forum ist die  Interessengemein-
schaft dann anerkannt vom Verein und dadurch auch arbeitsfähig. Der Sprecher der IG kann an 
Vorstandssitzungen, ohne Stimmrecht, jederzeit teilnehmen, dazu ist er vom Vorstand einzuladen.

§ 26  Auszeichnungen des Vereins

Die Mitgliederversammlung kann mit Stimmenmehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder folgen-
de Auszeichnungen vergeben:

Ehrenpräsident

Diese Auszeichnung kann nur einmal vergeben werden, davon  wurde  bereits in der 
Gründungsversammlung Gebrauch gemacht.

Ehrhold Prignitz

Als höchste Auszeichnung  des Vereins  ist der Titel 'Ehrhold Prignitz' für überragende Leistungen 
in der Wissenschaft Heraldik gedacht.
Die Ausgezeichneten  führen  diesen  Titel lebenslang, der Verein hat, wie mit dem Ehrenpräsident, 
immer nur einen 'Ehrhold Prignitz.' .Der „Erhold“ wird immer gleichzeitig Mitglied des 
Heroldsausschuss.

Diese  Auszeichnungen  können jeweils  nur  einmal vergeben und natürlich nicht entzogen werden. 
Über die Auszeichnung wird in der RWP einmalig umfassend informiert.

Auszeichnung Wappenkönig

Diese Auszeichnung wird für Leistungen vergeben, die dem Grundsatz des Vereins gerecht werden:

Wappendarstellung ist Kunst!

Ausdrücklich weist der Verein darauf hin, dass  die  Ausgezeichneten  nicht im Sinne eines Herolds-
amtes, einer  Behörde  u.a. eine  hierarchische  Auszeichnung  als Titel  erhalten. Die Wappenkönige 
des  Prignitz Herold e.V. haben  keinerlei Sonderrechte  im Verein,  müssen  nicht einmal Mitglieder 
sein. Wappenkönige  haben  mit  dem Heroldsausschuss auf Grund der Auszeichnung  nichts zu tun, 
noch haben sie irgendwie Einflussmöglichkeiten auf Wappenbeurteilungen des Vereins.

Der Verein  ehrt  damit  Künstler, Grafiker  und  auch  Heraldiker, die in ihren Wappendarstellungen 
über einen längeren  Zeitraum Kunstwerke schufen, die  den  Vorstellungen der Mitglieder  des 
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Vereins  sehr  nahe  kommen  oder  gar  den Maßstab "Wappenkunst"  im Verein  bestimmen. In 
diesem Sinne  ist  es  ein Qualitätssiegel des Vereins für große Wappenkunst.  Qualitäts-Siegel 
werden öfter vergeben, es können  zeitnah  mehrere  Wappenkönige ausgezeichnet  werden, umso 
mehr Wappenkunst besteht nach  unserer Auffassung in der Außenwelt.

Auszeichnung Rolandorden

Der  Rolandorden  in 3 Stufen: Bronze (10 Jahre), Silber (20 Jahre) und Gold (30 Jahre) für 
langjährige Vereinsmitgliedschaft.
Über die Auszeichnung entscheidet der Vorstand nach Erreichen der Mitgliederjahre und  informiert 
die  Mitglieder. Ein Versagen der Auszeichnung nach Erreichen der Mitgliedszeit  ist nicht möglich. 
Es besteht für die Mitgliederversammlung  die Möglichkeit, die Stufe Gold an Heraldiker, 
Genealogen, Künstler, Grafiker  außerhalb des Vereins  zu  vergeben. Diese Möglichkeit  kann  auch 
genutzt werden, um politische Mandatsträger und große Sponsoren zu ehren.

§ 27  Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 28  Gerichtsstand

Der Gerichtsstand des Vereins ist Perleberg.

§ 29  Anhänge als Satzungsbestandteil

a) Erinnerungsblatt an Gründer

Der Verein ehrt durch Namensnennung an dieser Stelle seine Gründer:

1.Thomas Bessert
2.Ingo Bodin
3.Susan Jesse
4.Matthias von Kiedrowski
5.Tibor Láposi
6 Stephan Nagel
7.Jan Puhle
8.Björn Steffenhagen

Auf Grund der Festlegung der Gründungssatzung aus dem Jahre 2008 sollen diese Namen in jeder 
Folgesatzung erwähnt werden.

b) Wappenrollensatzung
(siehe Anhang)

§ 30  In- Kraft- Treten

Die vorstehende Satzung ist mit dem Anhang:

a)Erinnerungsblatt an die Gründer
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b)Satzung der Wappenrolle,

mit der erforderlichen  Mehrheit durch  die Hauptversammlung  vom 25.06.2011 angenommen 
worden und tritt mit der Genehmigung durch das Amtsgericht Neuruppin in Kraft.
Gleichzeitig tritt die vorhergehende Satzung außer Kraft.

Wappenrollensatzung der
Roland Wappenrolle Perleberg (RWP)

Vorbemerkung

Der Verein Prignitz Herold e.V. führt die „Roland Wappenrolle Perleberg” als RWP bezeichnet. Der 
Name der Wappenrolle leitet sich nach dem Wahrzeichen der Stadt Perleberg ab, des Vereinssitzes.
Die RWP ist eine gemeinnützige Einrichtung, die von einem Heroldsausschuss betreut wird. Die 
Mitglieder des Heroldsausschusses arbeiten laut der Vereinssatzung ehrenamtlich. Die im Rahmen 
des Eintragungs- und Drucklegungsverfahren erhobenen Gebühren sind daher nur zur Deckung der, 
dem Verein entstehenden, Unkosten bestimmt. Herausgeber der RWP ist der Prignitz Herold e. V. 
Die Höhe der Eintragungsgebühren wird vom Prignitz Herold e. V. jährlich für den Zeitraum von 12 
Monaten festgelegt. 
Den  Rahmen,  der  zu  erbringenden  Leistung,  gibt  der  Verein  vor.  Es  ist  ein  Angebot  an  die 
Antragsteller(innen),  welches sich eindeutig in der Ausgestaltung der Veröffentlichung nach den 
Vorstellungen des Vereins richtet.
Ein Rechtsanspruch zur Aufnahme von Wappen in der RWP besteht nicht. Der Verein trägt nur 
solche Wappen gebührenpflichtig  ein,  die  den Anforderungen des  Heroldsausschusses  der  RWP 
sowie des Prignitz Herold e. V. entsprechen. Damit sowohl Antragsteller als auch Mitglieder des 
Heroldsauschuss leicht erkennen können, was die oben genannten unter den Voraussetzungen für 
eine Registrierung verstehen und erfahren, nach welchem Modus die Eintragung vollzogen werden, 
ist die Wappenrollenatzung Bestandteil  der Vereinssatzung und die Anerkennung seines Inhaltes 
unbedingte Voraussetzung jeder Eintragung von Familienwappen in der RWP.
Es ist Grundsatz seit Aufkommen der Wappen, dass jeder Freie jederzeit ein Wappen annehmen 
kann. In einem demokratischen Europa ist jeder frei in seinen Persönlichkeitsrechten und deshalb 
auch grundsätzlich völlig frei in der Wappen Annahme.
Jeder mag unter einem Wappen verstehen, was er möchte, für uns und diese Satzung ist es ein  
wissenschaftlicher Begriff der Heraldik und nur darüber und über solche Zeichen befinden wir hier. 
Der Prignitz Herold e.  V.  gestaltet  keine Wappen, sondern der Antragsteller  kommt mit einem 
Wappen zu uns und möchte sein bereits  geführtes oder neu gestiftetes  Wappen veröffentlichen. 
Daher ist der Zweck der RWP die Dokumentation geführter oder neu angenommener Wappen.
Für den Verein gibt es kein Wappensonderrecht in Deutschland, sondern nur allgemeines Recht, 
welches auch auf Wappenführung Anwendung finden kann. Die Registrierung des Wappens in der 
RWP hat  deshalb  keine  rechts  begründende  Wirkung,  sondern  hilft  in  der  Beweisführung zum 
Nachweis einer Wappenführung. Die RWP wird nach dem Muster der Warenzeichenrolle geführt, 
bei uns jedoch ohne die Hervorhebung vermeintlicher Sonderrechte für die Wappenführung. Jeder 
Wappenbürger  der  RWP  erhält  einen  Wappenbrief,  dessen  Unterschriftsleistung  vor  einem 
amtlichen Notar erfolgt. Da es offiziell kein kodifiziertes Wappenrecht in Deutschland gibt, ist der 
Stifter  frei  in  der  Bestimmung der  Führungsberechtigung:  traditionell,  modern,  progressiv  oder 
konservativ.
Für den Prignitz Herold e. V. ist Wappenerstellung eine Kunst und deshalb legen wir großen Wert 
auf  die  grafische Darstellung,  den heraldischen Stil  und eine ausgezeichnete Blasonierung.  Wir 
möchten, dass in der RWP registrierte Wappen einmalig sind und mit Hilfe der RWP auch bleiben, 
indem wir Ihnen alles in die Hand geben, geistigen Diebstahl an Ihrem Wappen zu ahnden.
Der schwierige Prüfungsprozess, gemeistert von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern, kann nicht 
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„über  Nacht“  erfolgen,  jedoch  bemühen  sich  der  Heroldsausschuss  der  RWP und  der  Prignitz 
Herold e. V., diesen Eintragungsvorgang in angemessener Zeit abzuschließen.

§1.  Das  Eintragungsverfahren  wird  durch  das  Antragserfordernis  bestimmt.  Der  Antragsteller 
bekundet durch den Antrag sein uneingeschränktes Recht am eingereichten Wappen. Dazu ist der 
Urheber  der  Wappenzeichnung  zu  benennen.  Der  Antrag  ist  auf  einem vom Heroldsausschuss 
vorgegeben Formblatt zu stellen. Alle Antragsunterlagen gehen mit Antragsstellung in das Eigentum 
des  Vereins  über,  der  Verein  archiviert  diese  Anträge  entsprechend  seinen  Vorgaben.  Auf  dem 
Antragsformular angegebene Künstler- oder Ordensnamen werden bei einer Eintragung in die RWP 
nicht berücksichtigt.

§2. Der Verein trägt ausschließlich bürgerliche Familien- und Personenwappen ein. Auch geistliche 
Wappen können nach gesonderter Prüfung eingetragen werden. Als Ausnahme können altgeführte 
adelige Familienwappen in die RWP eingetragen werden, wenn sie nicht schon in einschlägigen 
Sammlungen  zu  finden  sind.  Wappen  von  Vereinen,  Interessensgemeinschaften  oder  anderen 
Zusammenschlüssen  sowie  Firmenwappen  und  Logos  sind  von  einer  Eintragung  in  die  RWP 
grundsätzlich  ausgeschlossen.  Die  in  der  RWP registrierten  Wappen werden in  unregelmäßigen 
Abständen in der Buchreihe: "Roland Wappenrolle Perleberg" veröffentlicht. Der Verein behält sich 
für die Veröffentlichung eine grafische Bearbeitung (Neuaufriss) von heraldisch positiv bewerteten 
Wappen unter Beachtung des Urheberrechtes ausdrücklich vor.

§3. Zweiteintragungen von bereits anderweitig registrierten bürgerlichen Wappen sind grundsätzlich 
möglich. Ein Rechtsanspruch gilt wie bei Neueintragungen nicht und ist vom Heroldsausschuss der 
RWP zu entscheiden.

§4. Das zur Eintragung angemeldete Wappen wird nach Vorgaben des Vereins geprüft. Schwerpunkt 
der  Prüfung  ist  die  Einhaltung  der  heraldischen  Regeln  in  Bezug  auf  die  Darstellung  im 
Allgemeinen, die Farbregeln, künstlerische Qualität des Aufrisses, sowie auf die Formulierung einer 
fachgerechten Wappenbeschreibung. Wir erlauben uns im Prozess der Prüfung dem Antragsteller 
festgestellte Mängel mit Vorschlägen zur Änderung zu benennen. Als Grundlage der heraldischen 
Prüfung  gilt  die  sogenannte  „Wappenfibel“,  herausgegeben  vom  Herold  Berlin  sowie  die 
Prüfungsgrundsätze  des  Prignitz  Herold  e.V.,  welche  in  der  jeweils  gültigen  Fassung  auf  der 
Homepage des Vereins einsehbar ist.

§5. Der Verein bemüht sich um eine Prüfung der eingereichten Wappen im Zusammenhang der 
Einhaltung des Ausschließlichkeitsgrundsatzes von Wappendarstellungen. Angesichts des großen 
Ausmaßes  der  Wappenführung in  Europa kann nie  mit  100 % Sicherheit  die  Einmaligkeit  des 
Wappens anerkannt werden.

§6.  Der  Prignitz  Herold  e.  V.  enthält  sich  jeder  Vorgabe  der  Formulierung  einer 
Führungsberechtigung, diese liegt ausschließlich bei den Stiftern. Bei der Veröffentlichung einer 
Zweiteintragung  wird  die  bereits  veröffentlichte  Formulierung  der  Führungsberechtigung 
übernommen.

§7. Nach positivem Abschluss des Eintragungsverfahrens erhält der Antragsteller eine urkundliche 
Bestätigung in Form eines vom Prignitz Herold e.  V. ausgestellten Wappenbriefes. Jeder Stifter 
erhält  zwei  gleichlautende  Urkunden,  wobei  auf  einer  Urkunde  zusätzlich  die  notarielle 
Beglaubigung der Unterschriftsleistung von drei Vorstandsmitgliedern vermerkt ist. Der notariell 
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beglaubigte  Wappenbrief  wird  erst  nach  dem  Zahlungseingang  des  jeweils  gültigen 
Unkostenbeitrages erstellt. Beglaubigungstermine bei einem Notar werden bis zu drei Mal jährlich 
verabredet  und  es  werden  Wappenbriefe  bis  zu  den  jeweiligen  Terminen  gesammelt.  Der 
Versandtermin der notariell beglaubigten Wappenbriefe kann daher zeitlich von der Lieferung der 
einfachen Wappenbriefe abweichen. 

§8.  Jeder  Führungsberechtigte  eines  in  der  RWP  registrierten  Wappens  kann  jederzeit 
kostenpflichtig  auf  seinen  Namen  lautende  Zweitwappenbriefe  bestellen,  diese  geben, 
unterschrieben  von  zwei  Vorstandsmitgliedern,  den  wesentlichen  Inhalt  der  erfolgten  RWP 
Eintragung wieder

§9.  Sollte  ein  Antragsteller,  bei  einem  negativen  Prüfungsergebnis,  mit  der  Entscheidung  des 
Heroldes  -  Direktor  der  Roland  Wappenrolle  Perleberg,  ergangen  auf  Grund  des  Votums  des 
Ausschusses, nicht einverstanden sein, steht es ihm frei, die Mitgliederversammlung des Prignitz 
Herold  anzurufen.  Die  dann  von  der  Mitgliederversammlung  getroffene  Entscheidung  ist 
verbindlich, das Einlegen von Rechtsmittel ist nicht möglich.

§10. Die Beantragung der Eintragung eines Wappens erfolgt schriftlich per Post oder E-Mail.
 Dem Antrag ist das jeweils aktuelle, auf der Homepage des Prignitz Herold e. V. veröffentlichte  
vollständig ausgefüllte Formular, zur Wappeneintragung bei der RWP beizulegen.

§11. Außer dem ausgefüllten Antragsformular ist ein Aufriss des Wappens als Farb- oder Schraffur 
Zeichnung sowie als Umrisszeichnung beizufügen.

§12.  Der  Heroldsausschuss  arbeitet  ehrenamtlich  und  besteht  aus  dem  auf  4  Jahre  von  der 
Mitgliederversammlung gewählten Herold – Direktor der RWP und mindestens drei weiteren vom 
Herold  berufenen  heraldischen  Beratern.  Die  Berater  müssen  nicht  dem Prignitz  Herold  e.  V. 
angehören dürfen jedoch nicht, wie auch der Herold, kommerziell als Heraldiker tätig sein. 

§13. Der Heroldsausschuss arbeitet unabhängig. Er darf in seiner Arbeit nicht vom Vorstand des 
Prignitz Herold e. V. und seinen Interessen beeinflusst werden.

§14. Der Heroldsausschuss prüft die ihm vom Prignitz Herold e. V. zur Eintragung vorgelegten 
Wappen  auf  ihre  heraldische  Richtigkeit,  grafische  Qualität  sowie  -  so  weit  möglich  -  ihre 
Einmaligkeit.  Etwaige  Unzulänglichkeiten  werden angemerkt  und die  Stifter  aufgefordert  diese 
abzustellen. Der Vorstand des Prignitz Herold e. V. sowie die Stifter erhalten bei einer negativen 
Entscheidung eine ausführliche schriftliche Begründung per Post oder E-Mail.

§15.  Der  Heroldsausschuss  entscheidet  bei  grafisch  ungenügenden  aber  heraldisch  korrekten 
Eintragungsanträgen  nach  §4  der  Wappenrollensatzung  über  einen  eventuell  anzufertigenden 
vereinsinternen Neuaufriss und gibt diesen in Auftrag. Der Stifter muss darüber nicht informiert 
werden.  Wappenbriefe  werden  (soweit  nicht  andere  Gründe  dagegen  sprechen)  mit  den 
eingereichten originalen Aufrissen der Stifter ausgestellt. 

§16. Die Entscheidungen des Heroldsausschuss sind bindend und können nur nach Anhörung des 
Herolds – Direktors der Wappenrolle von der Mitgliederversammlung des Prignitz Herold e.  V. 
aufgehoben werden.


